
INHALTE UND TERMINE 

Wochenende 1	 25. – 26.11.2011
•	 Sehschädigung - Ursachen und Auswirkungen

•	 Hörschädigung - Ursachen und Auswirkungen (I)

•	 Praxisübungen Kommunikation 

Wochenende 2	 09. – 10.03.2012
•	 Hörschädigung - Ursachen und Auswirkungen (II)

•	 Taubblindheit - Ursachen und Auswirkungen 

•	 Praxisübungen Kommunikation 

Wochenende 3	 15. – 16.06.2012
•	 Grundlagen der Kommunikation

•	 Kommunikationsformen

•	 Praxisübungen Kommunikation 

Wochenende 4	 28. – 29.09.2012
•	 Praxisübungen Kommunikation 

•	 Theorie und Praxis der Sehenden Begleitung

Wochenende 5	 09. – 10.11.2012
•	 Lebenssituation und Teilhabe

•	 Assistenz - grundlegende Regeln

•	 Reflexion und Abschluss

•	 Teilnahme am Heiligenbronner Herbsttag 

	 für Menschen mit einer Hörsehbehinderung

Wir bieten diese Qualifizierung selbstverständlich auch für 

gehörlose Teilnehmer an und stellen bei Bedarf einen Gebär-

densprachdolmetscher zur Verfügung. Bitte geben Sie dies 

bei der Anmeldung an.

An den Heiligenbronner Herbsttagen besteht für an der  

Taubblindenarbeit Interessierte die Möglichkeit zur Begeg-

nung mit Betroffenen. Weitere Informati0nen finden Sie recht- 

zeitig im Internet unter www.stiftung-st-franziskus.de/

herbsttage

ANMELDUNG

Sarah Pfau

stiftung st. franziskus heiligenbronn

Kloster 2

78713 Schramberg-Heiligenbronn

Telefon 0 74 22 / 569 - 308

Telefax 0 74 22 / 569 - 301

E-Mail sarah.pfau@stiftung-st-franziskus.de

INFORMATIONEN

Frank King

Telefon 0 74 22 / 569 - 329

E-Mail frank.king@stiftung-st-franziskus.de

Weitere Informationen
Wir bitten um Anmeldung bis zum 31.07.2011. Das Anmelde-

formular und weitere Informationen zu Referenten, Anfahrt und  

Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Homepage 

www.stiftung-st-franziskus.de/tba

TAUBBLINDENASSISTENZ
Eine Qualifizierung in drei Stufen

Stufe 1

stiftung st. franziskus heiligenbronn • Kloster 2 

78713 Schramberg-Heiligenbronn • Telefon 074 22 569 0   

Telefax 074 22 569 300 • Internet www.stiftung-st-

franziskus.de • E-Mail info@stiftung-st-franziskus.de  

Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts



TAUBBLINDENASSISTENZ 
Eine Qualifizierung zur Begleitung von Menschen mit 
einer Hörsehbehinderung

Die stiftung st. franziskus heiligenbronn fördert und begleitet 

Menschen mit einer Sinnesbehinderung seit über 150 Jahren. 

Von Beginn an wurden in Heiligenbronn auch Menschen mit ei-

ner Hörsehbehinderung begleitet. 

Taubblinden und hörsehbehinderten Menschen fehlen die bei-

den wichtigsten Sinne, die eine selbständige Kommunikation 

und Mobilität ermöglichen. Eine gleichberechtigte Teilhabe 

am gesellschaftlichen Leben setzt daher eine persönliche Be-

gleitung und Assistenz voraus. Wir möchten Menschen für die 

Taubblindenassistenz interessieren und für diese Aufgabe qua-

lifizieren.

Je nachdem, ob es dem Teilnehmer um  

•	 die Assistenz und Begleitung eines Angehörigen oder  

	 Bekannten,

•	 die berufliche Betreuung und Begleitung taubblinder  

	 Menschen in einer Einrichtung,

•	 eine ehrenamtliche oder professionelle Taubblinden- 

	 assistenz 

geht, kann der Fortbildungs- und Qualifizierungsbedarf sehr va-

riieren. Daher bieten wir eine dreistufige Qualifizierung an. 

Die drei Stufen bauen aufeinander auf, können aber bei entspre-

chenden Vorkenntnissen und Erfahrungen auch unabhängig 

voneinander besucht werden. 

Das Programm der Qualifizierung entspricht in Stufe 3 dem 

Anforderungsprofil für eine qualifizierte professionelle Taub-

blindenassistenz.  

STUFE 1 - GRUNDKURS

In Stufe 1 werden Grundlagen zur 

•	 Hörschädigung

•	 Sehschädigung

•	 Taubblindheit / Hörsehschädigung

•	 Orientierung und Mobilität

•	 Kommunikation und Kommunikationsformen

•	 Assistenz und Begleitung

vermittelt. Kommunikationsformen für Taubblinde und  Tech-

niken des Führens und Begleitens werden intensiv praktisch 

geübt.

Die Qualifizierungen in den Stufen 2 und 3 bauen auf diesen 

Grundlagen auf, vertiefen die bisher erworbenen Kenntnisse 

und Erfahrungen und nehmen weitere Themenbereiche auf.

Die Qualifizierung Stufe 1 umfasst insgesamt 48 Unterrichts-

einheiten.

Durchführung und zeitlicher Umfang
Die Qualifizierung Stufe 1 findet innerhalb eines Jahres an 

fünf Wochenenden, jeweils von Freitag, 13.00 - 18.00 Uhr bis 

Samstag, 09.00 - 14.30 Uhr in Schramberg-Heiligenbronn 

statt.

Die Qualifizierung Stufe 2 wird voraussichtlich im Frühjahr 

2013 angeboten. 

Kosten
Für die Qualifizierung Stufe 1 erheben wir einen Unkosten-

beitrag in Höhe von 80,00 EUR. Getränke und Verpflegung 

während der Veranstaltungen sind darin enthalten.

TAUBBLINDENASSISTENZ
Eine Qualifizierung in drei Stufen 

Für 
• in sozialen, pädagogischen und pflegerischen  

	 Berufen Tätige

• Angehörige von taubblinden/ hörsehbehinderten  

	 Menschen

• an der Taubblindenarbeit haupt- und ehrenamtlich  

	 Interessierte 

Herbsttag 2010: „Musik – Kraft, die mich berührt.“


